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Soldan Institut

Interprofessionelle 
Ausrichtung der 
 anwaltlichen Tätigkeit
2.500 Anwält:innen befragt: Wird sich der Markt 
ändern? Ein Sechstel off en für Neues
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Seit dem 1. August 2022 haben Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte deutlich erweiterte Möglichkeiten der interpro-
fessionellen Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer freier 
Berufe. Dieser Beitrag informiert mit Hilfe von Daten des 
Soldan Instituts darüber, ob und wie Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte beabsichtigen, die neuen Freiheiten im Berufs-
recht zu nutzen. Alle Zahlen deuten darauf hin, dass diese 
besonders von der jüngeren Generation Anwälte und Anwäl-
tinnen angenommen wird. Der erste Teil dieser dreiteiligen 
Serie zum Thema interprofessionelle Zusammenarbeit ana-
lysiert die Einstellung der Befragten zum Thema und schließt 
daraus auf die Relevanz für den Anwaltsmarkt.

I. Die Neuregelung der interprofessionellen 
 Berufsausübung

Die Liberalisierung der überkommenen gesetzlichen Regeln 
für Berufsausübungsgesellschaften und Bürogemeinschaften 
(§ 59a BRAO a.F) ist ein zentraler Baustein jener Reform, die 
gerne etwas überhöht als „große BRAO-Reform“ bezeichnet 
wird1, tatsächlich aber weitgehend auf das Sozietätsrecht be-
schränkt ist. Mit der Erweiterung der Möglichkeiten inter-
professioneller Berufsausübung hat der deutsche Gesetzge-
ber einen Trend nachvollzogen, der in anderen bedeutenden 
Rechtsdienstleistungsmärkten wie England2 oder Australien3, 
dort jeweils verbunden mit der hierzulande weiterhin ver-
pönten Öff nung von Anwaltsgesellschaften für Fremdkapi-
tal, vor fast zwei Jahrzehnten seinen Anfang nahm. Zentraler 
Baustein der Neuregelung der interprofessionellen Berufs-

Abb. 1: Wahrscheinlichkeit der künftigen Nutzung interprofessioneller 

Organisationsmodelle – Gesamtbetrachtung

Quelle: Berufsrechtsbarometer 2021

ausübung4 ist, dass die traditionelle berufsrechtliche Gleich-
behandlung von Berufsausübungsgesellschaft (Sozietät) und 
Bürogemeinschaft aufgebrochen worden ist5. Die Möglich-
keiten interprofessioneller Berufsausübung beurteilten sich 
in der Vergangenheit für beide Organisationsmodelle beruf-
licher Zusammenarbeit identisch. Im neuen Recht bestehen 
hingegen in der Bürogemeinschaft, in der lediglich Infrastruk-
tur und Personal, nicht aber Mandate und Gewinne geteilt 
werden6, deutlich erweiterte Möglichkeiten, interdisziplinäre 
Dienstleistungskonzepte umzusetzen als in der Berufsaus-
übungsgesellschaft. Vereinfacht gesagt, ist in der Büroge-
meinschaft die Zusammenarbeit mit Angehörigen von freien 
und gewerblichen Berufen denkbar, in der Berufsausübungs-
gesellschaft hingegen nur mit Angehörigen (bestimmter) 
freier Berufe.7

II. Studiendesign

Eine mit diesem Heft beginnende, dreiteilige Artikelserie wird 
die gesetzliche Neuregelung aus einem dezidiert empirischen 
Blickwinkel betrachten und insbesondere die Marktrelevanz 
der nunmehr bestehenden, neuen Organisationsmöglichkei-
ten für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte analysieren. 
Während in diesem Beitrag der Schwerpunkt auf der grund-
sätzlichen Einstellung des Berufsstands pro oder contra 
Interprofessionalität liegt, werden die Folgebeiträge die in-
terprofessionelle Berufsausübungsgesellschaft und die inter-
professionelle Bürogemeinschaft näher in den Blick nehmen.

Die in diesen Beiträgen präsentierten Befunde beruhen auf 
Daten, die im Rahmen  des sogenannten Berufsrechtsbarome-
ters des Soldan Instituts im Jahr 2021 erhoben worden sind. 
Im Zuge dieser Studie wurden rund 2.500 Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte zu der sich zum Zeitpunkt der Befragung 

 1 Zur Reform im Überblick Kilian, NJW 2021, 2385 ff. 

 2 Hierzu etwa Kilian/Lemke, AnwBl. 2011, 800 ff. 

 3 Näher Kilian, NZG 2004, 71 ff. 

 4 Hierzu im Detail Kilian, NJW 2022, 2577 ff. 

 5 Zur Befreiung der Bürogemeinschaft von den Fesseln des Sozietätsrechts bereits Kilian, 
AnwBl. 2020, 674. 

 6 Vgl. die neu geschaffene Legaldefi nition in § 59q BRAO. 

 7 Zum durchaus komplexen Prüfungsgang zur Ermittlung der Habilität von Gesellschaf-
tern in spe Kilian, NJW 2022, 2577 f. 
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intensiv diskutierten Neuregelung der interprofessionellen 
Berufsausübung befragt. Die Studienteilnehmer wurden zu-
nächst um Mitteilung gebeten, ob sie perspektivisch für sich 
bzw. ihre Kanzlei eine interprofessionelle Berufsausübung in 
Berufsausübungsgesellschaft oder Bürogemeinschaft mit Be-
rufen, für die dies bislang nicht erlaubt ist, für wahrscheinlich 
halten. Sie konnten diese Frage verneinen, bejahen oder an-
geben, dass eine Einschätzung zum Zeitpunkt der Befragung 
noch nicht möglich sei. Soweit die Frage bejaht wurde, sollten 
die Befragten desweiteren angeben, ob die interprofessionelle 
Berufsausübung in Form einer interprofessionellen Sozietät 
oder in Form einer interprofessionellen Bürogemeinschaft er-
wogen wird.

III. Empirischer Befund: Wahrscheinlichkeit der 
Nutzung

18 Prozent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gehen 
davon aus, perspektivisch interprofessionell mit Berufen zu 
agieren, mit denen dies in der Vergangenheit nicht möglich war 
– sei es in einer Bürogemeinschaft, sei es in einer Berufsaus-
übungsgesellschaft. 30 Prozent trauten sich zum Zeitpunkt der 
Befragung eine Einschätzung noch nicht zu, 51 Prozent konn-
ten für sich beziehungsweise ihre Kanzlei eine künftige inter-
professionelle Ausrichtung ausschließen. Im Vergleich zu einer 
Befragung aus dem Jahr 2015, die im zeitlichen Zusammen-
hang mit der damals unmittelbar bevorstehenden „Horn“-Ent-
scheidung zur Verfassungswidrigkeit des § 59a BRAO erfolgte, 
hat sich die Zugewandtheit der Anwaltschaft zur interprofes-
sionellen Berufsausrichtung annähernd verdoppelt: Seinerzeit 
gingen zehn Prozent der Befragten davon aus, (damals noch 
ungewisse) künftige Freiheiten in Sachen Interprofessionalität 
nutzen zu werden. 56 Prozent schlossen dies 2015 für sich aus, 
34 Prozent war eine Einschätzung nicht möglich. 

Bei einer diff erenzierenden Betrachtung zeigen sich in 
Abhängigkeit von bestimmten sozio-demographischen Ein-
fl ussfaktoren deutliche Abweichungen von diesem Gesamt-
befund: Mit 15 Prozent sind Berufsträger aus Einzelkanzleien 
am seltensten überzeugt, perspektivisch interprofessionell zu 
agieren, während mit 26 Prozent mehr als jeder vierte Anwalt 
aus einer internationalen Kanzlei von einem solchen Setting 
ausgeht. Wer neben dem Anwaltsberuf einen weiteren Beruf 

ausübt, ist für interprofessionelle Organisationmodelle off ener 
als jemand, der ausschließlich Rechtsanwalt ist (24 Prozent 
versus 17 Prozent). Deutlichen Einfl uss hat auch das Alter. Es 
wirkt sich zwar nicht sehr stark auf die Überzeugung aus, dass 
man den Beruf künftig interprofessionell ausrichten werde. 
Die altersbedingten Einfl üsse sind aber deutlich erkennbar bei 
der Überzeugung, dass es hierzu nicht kommen wird: Ältere 
Rechtsanwälte schließen interprofessionelle Konzepte für sich 
zu rund 60 Prozent aus, jüngere hingegen nur zu 42 Prozent 
(bis 40 Jahre) beziehungsweise 48 Prozent (41 bis 50 Jahre). Er-
heblichen Einfl uss hat auch die strategische Ausrichtung einer 
Kanzlei auf bestimmte Mandanten: Rechtsanwälte aus Kanzlei-
en, die deutlich überwiegend oder mehrheitlich unternehmeri-
sche Mandanten betreuen, sind interprofessionellen Konzepten 
gegenüber aufgeschlossener (23 Prozent beziehungsweise 22 
Prozent) als Kollegen aus Kanzleien, die ausschließlich oder vor 
allem Verbraucher betreuen (13 Prozent bis 16 Prozent).

IV. Ausblick

Ein erster empirischer Blick auf die gesetzlichen Neuregelun-
gen zeigt, dass in etwa jeder sechste Rechtsanwalt davon aus-
geht, künftig interprofessionell in einer Weise zu agieren, die 
bislang nicht möglich war. Die tatsächliche Marktrelevanz dürf-
te hierbei noch etwas größer sein, da die Zurückhaltung bei 
älteren Rechtsanwälten, die im nächsten Jahrzehnt als Markt-
teilnehmer ausscheiden werden, größer ist als bei jüngeren. 
Größere Bedeutung werden die Reformen im Marktsegment 
wirtschaftsberatender Kanzleien haben; in der Verbraucher-
beratung werden die Auswirkungen geringer sein. Freilich gilt 
hier wie stets, dass in Befragungen zu Protokoll gegebene Ab-
sichten nicht stets in einem „walk the talk“ münden.

Abb. 2: Wahrscheinlichkeit der künftigen Nutzung interprofessioneller 

Organisationsmodelle – nach Alter

Quelle: Berufsrechtsbarometer 2021

Abb. 3: Wahrscheinlichkeit der künftigen Nutzung interprofessioneller 

Organisationsmodelle – nach Mandantenstruktur

Quelle: Berufsrechtsbarometer 2021


